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Entscheidungen

UN-Kaufrecht (CISG)

Art. 8, 18, 23 CISG
1. Erfüllt die Äußerung des Annehmenden die Anfor
derungen an die Ordnungsmäßigkeit und Rechtzeitig
keit einer Annahme, kommt der Vertrag gemäß Art. 23 
CISG zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Äuße
rung zustande. Bei der sogenannten zugangsfreien An
nahmehandlung kommt der Vertrag bereits mit der 
Vornahme der Handlung zustande, weil damit der Tat
bestand der Annahme vollendet ist.
2. Eine Erklärung oder ein sonstiges Verhalten des 
Empfängers, das eine Zustimmung zum Angebot aus
drückt, stellt eine Annahme gemäß Art. 18 Abs.1 erster 
Satz CISG dar. Ein sonstiges Verhalten in diesem Sinn 
besteht in einer stillschweigenden Zustimmungsäuße
rung des Annehmenden zum Angebot. Die Zustim
mungsäußerung erfolgt hier durch die Vornahme oder 
Nichtvornahme einer bestimmten Handlung, welche 
das Einverständnis und den Bindungswillen des An

nehmenden ernsthaft und zweifelsfrei zum Ausdruck 
bringt. Es handelt sich dabei um eine Bestätigung des 
Vertragswillens durch den Annehmenden. Maßgebend 
für die Feststellung, ob eine Handlung des Annehmen- 

89 den ein annahmegleiches Verhalten darstellt oder nicht, 
ist gemäß Art. 8 CISG der Erkenntnishorizont eines ob
jektiven Dritten unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls. Beispiele für ein solches Verhalten sind 

98 der Weiterverkauf unbestellter Ware und die Verarbei
tung gelieferter Ware durch den Käufer.
3. Nach Art. 18 CISG sind drei Annahmeformen zu un
terscheiden: 1. ausdrücklich erklärte und zugangs-

108 bedürftige Annahme, 2. konkludent erklärte und zu
gangsbedürftige Annahme und 3. konkludent erklärte 
und nicht zugangsbedürftige, das heißt mit dem kon
kludenten Verhalten wirksame Annahme.
4. Art. 18 Abs. 3 CISG sieht eine Ausnahme vom Zu
gangsprinzip für die Zustimmungsäußerung vor.
Grundlage dafür kann das Angebot selbst, ein interna
tionaler Handelsbrauch oder eine zwischen den Partei
en bestehende Gepflogenheit bilden. Verzichtet wird 
nur auf den Zugang der Annahme, nicht aber auf die 
Vornahme der Annahmehandlung selbst. Beispiele für 
Verhaltensweisen, die Zustimmung zum Ausdruck brin
gen und aufgrund der besonderen Voraussetzungen 
nach Art. 18 Abs. 3 CISG unmittelbar als Annahme wir
ken, sind vor allem solche Handlungen, bei denen ein 
Zugang der damit zum Ausdruck gebrachten Zustim
mung regelmäßig nicht für erforderlich gehalten wird, 
wie zum Beispiel Verarbeitung der Ware oder Direkt
leistung an einen Dritten.
Österreich: OGH, Urteü vom 13.12.2012 -  1 Ob 215/12t__ 114

Art. 74 CISG
Für die Ersatzpflicht nach Art. 74 CISG ist unmaßgeblich, 
ob die Vertragsverletzung einen unmittelbaren oder 
mittelbaren, direkten oder indirekten Schaden ver-



II IHR 3/2013

ursacht, solange dieser bei Vertragsabschluss 
vorhersehbar war.
Österreich: OGH, Beschluss vom 15.1.2013 -  
4 Ob 208/12k_____________________________________  117

Vertriebsrecht 

§ 86a HGB
1. Verträge zwischen Vermittlern von Mobilfunk
anschlüssen und Mobilfunkanbietern unterliegen re
gelmäßig dem Handelsvertreterrecht.
2. Aus den Regelungen des § 86a Abs.1 und Abs. 2 HGB 
und der vertraglichen Treue- und Loyalitätspflicht folgt, 
dass den Unternehmer die Verpflichtung zur Unterstüt
zung und Rücksichtnahme gegenüber seinem Han
delsvertreter trifft. Wo die konkreten Grenzen für die 
Annahme einer Treuepflichtverletzung verlaufen, muss 
anhand des im Wege der Auslegung zu ermittelnden 
Vertragsinhalts im Einzelfall bestimmt werden. Die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu den Treue
pflichten im Verhältnis Unternehmer/Vertragshändler 
kann unter angemessener Berücksichtigung der beste
henden Unterschiede zwischen den Rechtsbeziehun
gen bei der Beurteilung der Grenzen der Treuepflichten 
auch im Verhältnis Unternehmer/Handelsvertreter be
rücksichtigt werden.
3. Für den Entschluss eines Unternehmers, einen wei
teren Vertriebspartner im Gebiet seines Vertragspartners 
einzusetzen, kann eine Vielzahl unterschiedlicher Anläs
se und Kriterien maßgeblich sein. Die Beurteilung und 
Gewichtung dieser Kriterien muss grundsätzlich seinem 
unternehmerischen Ermessen Vorbehalten bleiben; 
dem Unternehmer kann insbesondere nicht verwehrt 
werden, einen expansiven Wettbewerb zu betreiben. 
Deutschland: OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.9.2012 -
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